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Insofern liegt es vollumfänglich im politischen Ermessen des 
Parlamentes, wie es die nun bestehende Differenz zwischen 
den beiden Räten bereinigt. Eine gewisse vordergründige 
Aktualität hat das Geschäft durch Meldungen in der Presse 
erhalten. Im November des letzten Jahres wurde behauptet, 
dass der Grossbrand eines Chemielagers in Schweizerhalle 
am 1. November 1986 durch einen gezielten Anschlag der 
Stasi verursacht worden sei. Letzte Woche stand in der 
«Neuen Zürcher Zeitung» ein Bericht über die Bedeutung 
der Stasi-Akten, welche US-amerikanische Stellen beschafft 
hatten und die nun mit Hilfe einer im so genannten Gauck­
Archiv entschlüsselten Datei ausgewertet werden. 
Zu Schweizerhalle habe ich in der ersten Sessionswoche 
zur Interpellation Reimann bereits im Ständerat Stellung ge­
nommen. 
Zum Artikel in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 15. März 
2001 über angeblich enttarnte DDR-Agenten in der Schweiz: 
Bereits im Staatsschutzbericht 1995/96 hat das EJPD aus­
führlich über die im Artikel erwähnten fünfzig Verdachtsfälle 
informiert. Dieser Staatsschutzbericht ist öffentlich; es geht 
also nicht darum, irgendetwas Geheimes zu verbergen. In 
diesem Zusammenhang wurde ebenfalls festgehalten, dass 
sämtliche aufgrund von Hinweisen aus Stasi-Akten einge­
leiteten gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren aus Ver­
jährungsgründen bereits eingestellt werden mussten. Sie 
brachten auch aus der Sicht der Spionageabwehr keine 
neuen Erkenntnisse. 
Herr Baumann stellt in diesem Zusammenhang neue Fragen 
und wirft auch wieder auf, dass ich zu Detailfragen im Stän­
derat nicht sofort Stellung nehmen konnte. Herr Baumann, 
ich muss Ihnen sagen, ich bin kein wandelndes Lexikon, bei 
dem man die Staatsschutzberichte der vergangenen Jahre 
einfach auf Knopfdruck abrufen kann. So ergeht es mir auch 
heute, was Ihre weiteren Detailfragen betrifft. 
Das Bundesamt für Polizei hält an seiner Beurteilung fest, 
wonach der Wert der bei der CIA gelagerten Dokumente der 
ehemaligen Hauptverwaltung Aufklärung, der HVA, der Ex­
DDR primär historischer Natur sei. [)ies gilt auch für die in 
Berlin gelagerten Akten, welche im Ubrigen für Zwecke der 
Strafverfolgung in der Schweiz nicht zugänglich sind. 
Die Datensammlungen Rosenholz und Cira basieren nach 
Aussage des Bundesamtes auf denselben bereits bekann­
ten Dokumenten. Die Einsetzung eines Experten, wie sie im 
vorliegenden Entwurf vorgesehen ist, könnte an der geschil­
derten Sachlage, insbesondere in strafrechtlicher Hinsicht, 
kaum etwas ändern. Der Experte soll dem Entwurf entspre­
chend rein wissenschaftliche Quellensicherung und For­
schung betreiben. Er könnte keine strafrechtlichen Abklärun­
gen einleiten, und die Erkenntnisse, die er gewinnt, sollen 
strafrechtlich nicht verwertbar sein. Ich verweise dazu auf 
Artikel 6 des Entwurfes. 
Dass hingegen aus geschichtswissenschaftlicher Sicht die 
sich abzeichnende Erweiterung der Faktenlage von Inte­
resse ist, liegt auf der Hand. Ob diese Situation im Rahmen 
der allgemeinen Forschung oder über einen Experten zu 
nutzen ist, wie er im vorliegenden, vom Bundesrat unter­
stützten Entwurf vorgesehen ist, das müssen Sie entschei­
den. 

La presidente (Maury Pasquier Liliane, premiere vice-presi­
dente): La commission propose de maintenir sa decision, 
c'est-a-dire d'entrer en matiere. 
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Kantonsverfassungen 
(ZH, UR, ZG, AR, Al, GR). 
Gewährleistung 
Constitutions cantonales 
(ZH, UR, ZG, AR, Al, GR). 
Garantie 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 02.10.00 (BBI 2000 5255) 
Message du Conseil federal 02.10.00 (FF 2000 4851) 

Bericht SPK-SR 23.01 .01 
Rapport CIP-CE 23.01 .01 

Bericht SPK-NR 01.02.01 
Rapport CIP-CN 01.02.01 

Ständerat/Conseil des Etats 06.03.01 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.01 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Text des Erlasses (BBI 2001 1374) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2001 1291) 

La presidente (Maury Pasquier Liliane, premiere vice-presi­
dente): La commission propose, a l'unanimite, d'adopter 
l'arrete federal. 

Eintreten ist obligatorisch 
L.:entree en matiere est acquise de plein droit 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter 
Kantonsverfassungen 
Arrete federal accordant la garantie federale aux consti­
tutions cantonales revisees 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 79 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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